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DasWiderrufsrecht bei
Verträgen auf Messe
Manch einer, der sich auf einer Messe
oder ähnlichen Veranstaltung zum spon-
tanen Kauf hinreißen lässt, bereut später
diese Entscheidung. Fraglich ist dann, ob
ähnlich wie beim Kauf im Internet ein
Widerrufsrecht gilt.

Die ganz überwiegende Rechtsprechung
verneint dies. Bei dem Messestand des
Verkäufers handelt es sich um Geschäfts-
räume im Sinne des § 312 b Absatz 2
BGB. Erst kürzlich hat dies das Oberlan-
desgericht Zweibrücken mit Beschluss
vom 28.10.2019 Az.: 5 U 72/19 nochmals
bestätigt.

Grund dieser Entscheidungen ist die
Überlegung, dass sich der Kunde frei-
willig auf die Messe begibt und insoweit
mit dem Abschluss eines Geschäfts rech-
net. In diesem Fall – so die Rechtspre-
chung – sei der Kunde weniger schutz-
bedürftig.

Tipp: Lassen Sie sich auf der Messe
vertraglich ein Widerrufsrecht einräu-
men. Im Zweifel zieht der Verkäufer dies
vor, als gar kein Geschäft zu machen.
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